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Art. 5 Verfahren, Erledigungsfristen 

|1 Für die in diesem Gesetz und in der Verordnung 
festgelegten Verfahren für Planungen, Bauvor-
haben, Landumlegungen und die Erhebung 
von Erschliessungsabgaben gilt ausschliesslich 
kantonales Recht, soweit die Gemeinden und 
Regionen nicht ausdrücklich ermächtigt oder 
verpflichtet werden, abweichende oder ergän-
zende eigene Verfahrensvorschriften zu erlas-
sen oder bestimmte Verfahren selbst zu regeln.  

|2 Die zuständigen Behörden erledigen Gesuche 
in den in diesem Gesetz oder in der Verord-
nung festgelegten Ordnungsfristen, sofern 
nichts anderes vereinbart wurde. Die Fristen 
beginnen, sobald die Gesuche formell richtig 
und vollständig vorliegen, sofern nichts anderes 
bestimmt ist. 

|3 Kann eine Frist ausnahmsweise nicht eingehal-
ten werden, teilt die zuständige Behörde die 
Verzögerung den Betroffenen vor Ablauf der 
Frist mit kurzer Begründung und unter Bekannt-
gabe einer neuen Erledigungsfrist mit.

Art. 38 Weitere Zonen, 1. Gefahrenzone

|1 Gefahrenzonen umfassen Gebiete, die durch 
Lawinen, Rutschungen, Steinschlag, Über-
schwemmung oder andere Naturereignisse 
bedroht sind. Sie werden nach den kantonalen 
Richtlinien in eine Gefahrenzone mit erhebli-
cher Gefährdung (Gefahrenzone 1) und in eine 
Gefahrenzone mit mittlerer Gefährdung (Gefah-
renzone 2) unterteilt.

|2 In der Gefahrenzone 1 dürfen keine neuen 
Bauten und Anlagen erstellt werden, die dem 
Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen. 
Bestehende Bauten und Anlagen, die dem 

Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen, 
dürfen nur erneuert werden. In Bauwerken wie 
Dämmen und dergleichen, die zum Schutze von 
Siedlungen errichtet werden, können gestützt 
auf ein Gesamtkonzept zonenkonforme oder 
standortgebundene Nutzungen bewilligt wer-
den.

|3 In der Gefahrenzone 2 bedürfen neue Bauten 
und Anlagen, die dem Aufenthalt von Men-
schen und Tieren dienen, besonderer bauli-
cher Schutzmassnahmen. Bei wesentlichen 
Änderungen an bestehenden Gebäuden sind 
die erforderlichen Schutzmassnahmen für das 
ganze Gebäude zu treffen.

|4 Bauten und Anlagen, die nicht dem Aufenthalt 
von Menschen und Tieren dienen, bedürfen in 
Gefahrenzonen eines angemessenen Objekt-
schutzes.

|5 Baubewilligungen und BAB-Bewilligungen für 
Bauvorhaben in Gefahrenzonen werden nur 
erteilt, wenn eine Genehmigung der Gebäu-
deversicherung des Kantons Graubünden vor-
liegt. Diese erlässt Richtlinien für die baulichen 
Schutzmassnahmen und für den angemessenen 
Objektschutz.

Art. 85 Grundsatz 

|1 Das Bauwesen ist Sache der Gemeinden, soweit 
dieses Gesetz oder die Spezialgesetzgebung 
nichts anderes bestimmen. 

|2 Zuständige Behörde für Verfügungen und 
Entscheide der Gemeinden ist der Gemein-
devorstand, soweit dieses Gesetz, die Spezial-
gesetzgebung oder das Gemeinderecht nicht 
eine andere kommunale Behörde bestimmen 
(kommunale Baubehörde). 

Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (KRG) 
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2 3|3 Die Gemeinden organisieren das Bauwesen so, 
dass ein fachlich kompetenter, wirksamer, zeit-
gerechter und koordinierter Vollzug gewähr-
leistet ist. 

|4 Die Gemeinden streben eine überkommunale 
Zusammenarbeit an, insbesondere durch Bil-
dung gemeinsamer Bauämter sowie durch 
Bezeichnung gemeinsamer Fachleute oder 
Fachgremien mit Beratungsfunktion in Bauge-
staltungsfragen und weiteren Fragen des Bau-, 
Umwelt- und Energierechts. 

Art. 86 Baubewilligung 

|1 Bauten und Anlagen (Bauvorhaben) dürfen nur 
mit schriftlicher Baubewilligung der kommuna-
len Baubehörde errichtet, geändert, abgebro-
chen oder in ihrem Zweck geändert werden. 
Der Baubewilligungspflicht unterliegen auch 
Zweckänderungen von Grundstücken, sofern 
erhebliche Auswirkungen auf die Nutzungsord-
nung zu erwarten sind. 

|2 Zeitlich begrenzte Bauvorhaben sowie solche, 
die weder öffentliche noch private Interessen 
berühren, unterliegen nicht der Baubewilli-
gungspflicht. Die Regierung bestimmt durch 
Verordnung, welche Bauvorhaben keiner Bau-
bewilligung bedürfen. Sie trifft für Bauten und 
Anlagen innerhalb und ausserhalb der Bauzo-
nen die gleiche Regelung, soweit das Bundes-
recht dies zulässt. 

|3 Die Gemeinden können im Baugesetz nicht 
baubewilligungspflichtige Bauvorhaben dem 
Meldeverfahren unterstellen. 

|4 Vorbehalten bleiben abweichende eidgenös-
sische oder kantonale Bestimmungen für Bau-
vorhaben, die nicht der kommunalen Baube-
willigungshoheit unterliegen. 

Art. 87 BAB-Bewilligung, BAB-Behörde 

|1 Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
(BAB) erfordern neben der Baubewilligung eine 
kantonale Bewilligung (BAB-Bewilligung). 

|2 Zuständig für Entscheide über Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen ist das Departement 
(BAB-Behörde). Die Regierung kann durch Ver-
ordnung die Zuständigkeit ganz oder teilweise 
einer anderen kantonalen Behörde übertragen. 

|3 Die kommunale Baubehörde überweist Gesu-
che für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
(BAB-Gesuch), bei denen sie die Voraussetzun-
gen für eine Baubewilligung und eine BAB-Be-
willigung als erfüllt betrachtet, mit begründe-
tem Antrag auf Erteilung der BAB-Bewilligung 
der Fachstelle. Andernfalls weist sie das Gesuch 
von sich aus ab. 

|4 Erteilt die BAB-Behörde die BAB-Bewilligung, 
wird sie von der kommunalen Baubehörde 
zusammen mit der Baubewilligung eröffnet. 
In diesem Fall ist die Baubewilligung ohne 
Rücksicht auf allfällige kommunale Rechtsmit-
tel direkt beim Verwaltungsgericht anfechtbar. 

|5 Verweigert die BAB-Behörde die BAB-Bewilli-
gung, eröffnet sie den ablehnenden BAB-Ent-
scheid direkt den Gesuchstellenden, wodurch 
das Baugesuch als abgewiesen gilt. Für die 
Verfahrenskosten der Gemeinde erlässt die 
kommunale Baubehörde einen separaten Kos-
tenentscheid. 

|6 Bauten und Anlagen, die von der Regierung 
durch Verordnung von der Baubewilligungs-
pflicht ausgenommen werden, erfordern keine 
BAB-Bewilligung, auch wenn die Gemeinden sie 
dem Meldeverfahren unterstellen.

Art. 88 Koordination bei Zusatzbewilligungen 

|1 Erfordern Bauvorhaben neben der Baubewil-
ligung und einer allfälligen BAB Bewilligung 
zusätzliche Bewilligungen, Ausnahmebewilli-
gungen, Genehmigungen oder Zustimmungen 
weiterer Behörden (Zusatzbewilligungen) und 
besteht zwischen den Bewilligungen ein der-
art enger Sachzusammenhang, dass sie nicht 
getrennt und unabhängig voneinander erteilt 
werden können, sondern inhaltlich abgestimmt 
werden müssen, werden Verfahren und Ent-
scheide im Baubewilligungsverfahren und im 
BAB-Verfahren koordiniert. 

|2 Bei Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen 
ist die Koordination Sache der kommunalen 
Baubehörde. Bei Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen entscheidet die BAB Behörde über 
kantonale Zusatzbewilligungen selbst, wenn ein 
Gesamtentscheid zur Verbesserung der Koor-
dination beiträgt, der Verfahrensbeschleuni-
gung dient oder unter den Parteien vereinbart 
wurde. 

|3 Weitere Einzelheiten über die Koordination 
regelt die Regierung durch Verordnung.

Art. 89 Bewilligungsvoraussetzungen 

|1 Bauvorhaben und Zweckänderungen werden 
bewilligt, wenn alle Vorschriften des kommu-
nalen, kantonalen und eidgenössischen Rechts 
eingehalten sind. 

|2 Baugesuche werden nach dem Recht beurteilt, 
das zur Zeit des Entscheids gilt. 

|3 Ist die Bauherrschaft nicht Eigentümerin des 
Baugrundstücks, ist das Baugesuch durch den 
Eigentümer oder die Eigentümerin mit zu unter-
zeichnen. Ist sie nicht Eigentümerin des für die 
Erschliessung benötigten Bodens, wird die Bau-
bewilligung nur erteilt, wenn die erforderlichen 
Rechte für die Erschliessung des Bauvorhabens 
im Baugesuch nachgewiesen werden. 

Art. 90 Nebenbestimmungen 

|1 Können inhaltliche oder formale Mängel des 
Bauvorhabens ohne besondere Schwierigkeiten 
behoben werden oder drängen sich Anordnun-
gen zur Schaffung oder Erhaltung des rechtmäs-
sigen Zustands auf, sind mit der Bewilligung 
die gebotenen Nebenbestimmungen (Auflagen, 
Bedingungen, Befristungen) zu verknüpfen. 

|2 Nebenbestimmungen mit längerer zeitlicher 
Wirkung oder von erheblicher Bedeutung sind 
vor Baubeginn auf Kosten der Baugesuch-
stellenden im Grundbuch anzumerken. Das 
Grundbuchamt bescheinigt der anmeldenden 
Behörde den Vollzug der Anmerkung. 

Art. 91 Baubeginn, Erlöschen der Baubewilligung, 
Bauvollendung 

|1 Bauvorhaben dürfen begonnen werden, sobald 
die Baubewilligung schriftlich vorliegt. Vorbe-
halten bleiben anderslautende Anordnungen 
in einem Rechtsmittelverfahren. 

|2 Baubewilligungen und BAB-Bewilligungen erlö-
schen, wenn mit den Bauarbeiten nicht innert 
zwei Jahren seit Rechtskraft der Baubewilligung 
beziehungsweise BABBewilligung begonnen 
worden ist oder wenn Bauvorhaben nicht innert 
drei Jahren nach Baubeginn vollendet worden 
sind. Die für die Bewilligung zuständige Behörde 
kann diese Fristen auf begründetes Gesuch hin 
angemessen verlängern und gibt eine Verlänge-
rung auch allfälligen Einsprechenden bekannt.  

|3 Wird ein Bauvorhaben nicht vollendet, sind 
unvollendete Bauteile zu entfernen und der 
ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.



4 5Art. 92 Baubewilligungsverfahren 

|1 Baugesuche, BAB-Gesuche und Gesuche für 
koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen 
sind bei der Standortgemeinde einzureichen. 

|2 Die Gemeinden führen das Auflageverfahren 
durch. Während der öffentlichen Auflage kann 
bei der Gemeinde schriftlich und begründet 
Einsprache erhoben werden. Für die Einspra-
chelegitimation gelten sinngemäss die Voraus-
setzungen für die Planungsbeschwerde an die 
Regierung. 

|3 Die Regierung regelt durch Verordnung das 
ordentliche Baubewilligungsverfahren und 
das BAB-Verfahren. Für Bauvorhaben, die nur 
geringfügige öffentliche und private Interessen 
berühren, legt sie ein vereinfachtes Baubewil-
ligungsverfahren fest. 

|3bis Die Regierung ermöglicht das elektronische 
Baubewilligungsverfahren und erlässt durch 
Verordnung die dafür nötigen Vorschriften. 

|4 Die Gemeinden erlassen im Baugesetz nach 
Bedarf ergänzende Bestimmungen. Sie können 
für sämtliche Bauvorhaben eine Anzeigepflicht 
einführen und die entsprechenden Modalitäten 
regeln.

Art. 101a 2. Verzicht auf Entscheidbegründung 

|1 Der Beschwerdeentscheid kann den Parteien 
mit einer Kurzbegründung mitgeteilt werden. 
Jede Partei kann innert 30 Tagen seit der Mit-
teilung schriftlich einen vollständig begründe-
ten Entscheid verlangen. Verlangt keine Partei 
innert Frist eine Begründung, erwächst das 
Urteil in Rechtskraft. 

|2 Die Parteien sind auf die Möglichkeit der Ent-
scheidbegründung und die Rechtsfolgen auf-
merksam zu machen. 

|3 Verlangt eine Partei eine Begründung, wird der 
Entscheid schriftlich begründet und den Par-
teien in vollständiger Ausfertigung mitgeteilt. 
Die Rechtsmittelfristen beginnen mit dieser 
Zustellung zu laufen. 

|4 Bei Verzicht auf einen vollständig begründeten 
Entscheid wird eine angemessen reduzierte 
Staatsgebühr erhoben.

Art. 104 Beschwerderecht der Umweltorganisa-
tionen 

|1 Die nach Bundesrecht zur Beschwerde berech-
tigten Umweltorganisationen beteiligen sich 
an Baubewilligungsverfahren für Bauvorhaben 
innerhalb der Bauzonen sowie bei Planungen, 
die keiner kantonalen Genehmigung bedürfen, 
durch Erhebung einer Einsprache während des 
Auflageverfahrens. 

|2 In Baubewilligungsverfahren für Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen sowie bei Planungen, 
die einer kantonalen Genehmigung bedürfen, 
melden Organisationen, sofern sie beschwer-
deberechtigt sind und vom Beschwerderecht 
Gebrauch machen wollen, die Beteiligung 
am Verfahren während der Einsprache- oder 
Beschwerdeauflage bei der Fachstelle an. Diese 
gewährt der Organisation Akteneinsicht und 
gibt ihr Gelegenheit, innert einer von ihr festge-
legten Frist zum Bauvorhaben oder zur Planung 
Stellung zu nehmen. Geht eine Stellungnahme 
ein, wird der Entscheid auch der am Verfahren 
beteiligten Organisation mitgeteilt. Erfolgt im 
Auflageverfahren keine Anmeldung oder wird 
im nachfolgenden Verfahren auf eine Stellung-
nahme verzichtet, gilt das Beschwerderecht 
als verwirkt. 

|3 Die Regierung regelt durch Verordnung weitere 
Einzelheiten. Die Fristen gelten als peremto-
risch. Im Übrigen gilt für die Fristen sinngemäss 
die Gesetzgebung über die Verwaltungsrechts-
pflege.

Art. 1 Zuständiges Departement, Fachstelle

|1 Zuständiges Departement für den Bereich 
Raumplanung ist das Departement für Volks-
wirtschaft und Soziales (Departement). Es 
beaufsichtigt den Vollzug der Bundesgesetz-
gebung über Zweitwohnungen.

|2 Kantonale Fachstelle für Raumplanung ist das 
Amt für Raumentwicklung (Fachstelle).

Art. 40 Nicht baubewilligungspflichtige Bauvor-
haben

|1 Sofern die Vorschriften des materiellen Rechts 
eingehalten werden, bedürfen folgende Bau-
vorhaben keiner Baubewilligung: 

|1. Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an 
bestimmungsgemäss nutzbaren Bauten 
und Anlagen, sofern sie nur der Werter-
haltung dienen und die Baute und Anlage 
dadurch keine Änderung oder Zweckände-
rung erfährt; 

|2. Geringfügige Änderungen im Innern von 
Bauten und Anlagen mit Ausnahme von 
Änderungen der Nutzfläche oder der Anzahl 
Räume, ausgenommen ausserhalb der Bau-
zonen; 

|3. Zweckänderungen ohne erhebliche Auswir-
kungen auf die Nutzungsordnung, ausge-
nommen ausserhalb der Bauzonen; 

|4. Neueindeckung von Dächern mit gleichem 
oder ähnlichem Dachmaterial;

|5. Gebäude mit einem Volumen bis zu 5 m³ 
(Kleinbauten) sowie Fahrradunterstände mit 
einer Grundfläche bis zu 4.0 m²; 

|6. Bauten und Anlagen, die nicht für länger 
als sechs Monate pro Jahr aufgestellt oder 
errichtet werden, wie: 

|a. Verpflegungs- und Verkaufsstätten; 

|b. Service-Stationen für Sport- und Freizeit-
geräte;

|c. Stände, Hütten, Buden, Zelte für Feste, 
Vorführungen, Ausstellungen und sons-
tige Anlässe; 

|d. Kinderspielplätze; 

|e. Kleinskilifte, Skiförderbänder, Natureisbah-
nen; 

|f. Einrichtungen für Rennstrecken und 
Trendsportarten; 

|g. Strassenreklamen; 

|h. unbeleuchtete Reklamen an touristischen 
Einrichtungen mit einer Fläche bis zu 5 m²; 

|7. Iglus, Tipizelte und dergleichen für Über-
nachtungen in Skigebieten während der 
Wintersaison oder bei Bauernhöfen von Mai 
bis Oktober, sofern keine festen sanitären 
Einrichtungen erstellt werden; 

|8. Anlagen der Gartenraumgestaltung wie 
Fusswege, Gartenplätze, Storen, Treppen, 
Feuerstellen, Biotope, Pflanzentröge, Kun-
stobjekte, Fahnenstangen, ausgenommen 
ausserhalb der Bauzonen; 

|9. Reklameeinrichtungen wie Firmentafeln, 
Schaukästen, Leuchtreklamen und Hinweis-
tafeln mit einer Fläche bis zu 1.5 m²; 

|10. Satellitenempfangsanlagen für Radio und 
Fernsehen mit einer Fläche bis zu 1.5 m²; 

Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden (KRVO) 
vom 24.05.2005 (Stand 01.04.19)



6 7|11. Schilder und Tafeln wie Verkehrssignale, 
Strassentafeln, Wanderwegmarkierungen, 
Vermessungszeichen; 

|12. unbeleuchtete Zeichen wie Kreuze bis 3.0 
m Höhe, Kunstobjekte; 

|13. Technische Einrichtungen wie Strassenbe-
leuchtungsanlagen, Schaltkästen, Hydran-
ten, Messeinrichtungen, Pfähle, Stangen, 
Bänke; 

|14. Sicherheitsvorrichtungen wie: 

|a. Schneefangnetze entlang von Verkehrs-
wegen; 

|b. Sicherheitszäune, Netze, Absperrungen, 
Polsterungen und dergleichen für Sport- 
und Freizeitanlagen; 

|c. Sicherheitsgeländer; 

|15. Erschliessungsanlagen, soweit sie im Rah-
men einer Planung mit der Genauigkeit 
eines Baugesuchs profiliert und festgelegt 
worden sind; 

|16. nach dem Stand der Technik reflexionsarme 
Solaranlagen an Fassaden mit einer Absorber-
fläche bis maximal 6.0 m² pro Fassade inner-
halb der Bauzonen und bis maximal 2.0 m²  
ausserhalb der Bauzonen; 

|17. Terrainveränderungen bis zu 1.0 m Höhe oder 
Tiefe und einer veränderten Kubatur von  
100 m³; 

|18. Einfriedungen bis zu 1.0 m Höhe sowie Stütz- 
und Futtermauern bis zu 1.0 m Höhe, aus-
genommen ausserhalb der Bauzonen; 

|19. bewegliche Weidezäune während der Wei-
dezeit;

|20. Fundamentfreie Unterstände und derglei-
chen bis 25 m² Grundfläche für Nutztiere, 
fundamentfreie Plastiktunnels und Melk-
stände sowie ähnliche Einrichtungen der 

Landwirtschaft und des Gartenbaus wie 
kleine Vorrichtungen für den Verkauf von 
Produkten; 

|21. Materialdepots, die nur einmal im Jahr für 
maximal vier Monate eingerichtet werden; 

|22. Baustelleninstallationen, sofern sie keine 
erheblichen Immissionen verursachen, aus-
genommen Arbeiterunterkünfte und mobile 
Betonanlagen. 

|2 Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht 
gilt nicht für in Gefahrenzonen vorgesehene 
Bauvorhaben, die dem Aufenthalt von Men-
schen und Tieren dienen, sowie allgemein für 
Bauvorhaben, die Gewässer, Gewässerschutz-
zonen und Moorbiotope gefährden könnten. 

|3 Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht 
entbindet nicht von der Einhaltung der Vor-
schriften des materiellen Rechts und der Ein-
holung anderer Bewilligungen. Bestehen Anzei-
chen dafür, dass durch ein bewilligungsfreies 
Bauvorhaben Vorschriften des materiellen 
Rechts verletzt sein könnten, leitet die kom-
munale Baubehörde von Amtes wegen, auf 
Ersuchen der Fachstelle oder auf Hinweis von 
Dritten hin das Baubewilligungsverfahren ein. 

|4 Bauten und Anlagen gemäss Absatz 1 Ziffer 6, 
7, 19, 21 und 22 sind nach Ablauf der zulässigen 
Dauer, solche gemäss Ziffer 14 nach Gebrauch 
zu entfernen. Das beanspruchte Gelände ist in 
den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. 
Die entfernten Bau- oder Anlageteile sind zu 
entsorgen oder an zulässiger Stelle zu lagern.

Art. 40a Anzeigepflicht

|1 Die gemäss Artikel 40 Absatz 1 von der Bau-
bewilligungspflicht ausgenommenen Bauvor-
haben sind der kommunalen Baubehörde vor 
der Ausführung schriftlich anzuzeigen. Davon 
ausgenommen sind Zäune gemäss Artikel 40 
Absatz 1 Ziffer 19.

|2 Die Baubehörde teilt der Bauherrschaft innert 
15 Arbeitstagen seit der Anzeige mit anfecht-
barer Verfügung eine allfällige Baubewilligungs-
pflicht mit und orientiert gleichzeitig darüber, 
ob das angezeigte Vorhaben dem ordentlichen 
oder vereinfachten Baubewilligungsverfahren 
untersteht und ob Zusatzbewilligungsgesuche 
erforderlich sind.

|3 Ohne Mitteilung innert 15 Arbeitstagen kann 
die Bauherrschaft mit der Ausführung begin-
nen.

Art. 40b Solaranlagen auf Dächern

|1 Solaranlagen auf Dächern unterliegen der 
Anzeigepflicht gemäss Artikel 40a.

|2 Die kommunale Baubehörde entscheidet auf-
grund des Bundesrechts, ob die Solaranlage 
auf dem Dach genügend angepasst und daher 
bewilligungsfrei ist.

|3 Die Gemeinden können in der Grundordnung 
bei ästhetisch wenig empfindlichen Zonen wie 
Gewerbe- und Industriezonen bestimmen, dass 
auch ungenügend angepasste Solaranlagen 
bewilligungsfrei sind.

|4 Die Gemeinden können ferner in ihrem Bauge-
setz vorsehen, dass Solaranlagen auf Gebäuden, 
die gemäss Grundordnung einer spezifischen 
Schutz- oder Erhaltungsregelung unterstehen, 
in jedem Fall baubewilligungspflichtig sind.

|5 Materiell bestimmt sich die Zulässigkeit von 
Solaranlagen auf Dächern gemäss Bundesrecht 
sowie gemäss den Gestaltungsvorschriften der 
Gemeinden, sofern letztere die Nutzung der 
Sonnenenergie nicht unverhältnismässig ein-
schränken.

Baubewilligungsverfahren

Art. 41 Vorläufige Beurteilung

|1 Die kommunale Baubehörde kann vor der Ein-
reichung eines Baugesuchs um eine vorläufige 
Beurteilung wesentlicher Punkte des Bauvor-
habens ersucht werden.

|2 Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
kann die Fachstelle über die Gemeinde um eine 
vorläufige Beurteilung ersucht werden.

|3 Die vorläufige Beurteilung gibt weder den 
Gesuchstellenden Anspruch auf Erteilung der 
Baubewilligung noch bindet sie die entschei-
dende Behörde bei der Beurteilung des ordent-
lichen Baugesuchs und allfälliger Einsprachen.

Art. 42 Baugesuch, BAB-Gesuch

|1 Baugesuche und Gesuche für Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzonen (BAB-Gesuch) sind bei 
der Gemeinde zusammen mit den für die Beur-
teilung erforderlichen Unterlagen und Nach-
weisen auf amtlichem Formular in der von der 
Gemeinde festgelegten Anzahl Ausfertigungen 
einzureichen.

|2 Die Gemeinden bestimmen unter Beachtung 
des übergeordneten Rechts, welche Unterlagen 
und Nachweise dem Baugesuch beizulegen sind. 
Für grössere Bauvorhaben und insbesondere 
für Bauvorhaben an Standorten mit besonderer 
Bedeutung für das Orts- oder Landschaftsbild 
kann ein Modell oder eine vergleichbare Visua-
lisierung verlangt werden.

|3 Baugesuchen für Bauvorhaben in Gefahrenzo-
nen und gelben Gefahrengebieten ist ein Vor-
prüfungsentscheid der Gebäudeversicherung 
des Kantons Graubünden beizulegen. Beim gel-
ben Gefahrengebiet handelt es sich um einen 
Hinweisbereich.



8 9|4 Bei Änderung bestehender Bauten und Anlagen 
sowie bewilligter Pläne muss aus den Plänen 
der Zustand der betreffenden Bauteile vor und 
nach der Änderung ersichtlich sein (bestehend: 
grau/schwarz; neu: rot; Abbruch: gelb).

Art. 44 Vorläufige Prüfung

|1 Die kommunale Baubehörde prüft eingehende 
Baugesuche und BAB-Gesuche umgehend auf 
Vollständigkeit und unterzieht sie einer materi-
ellen Vorprüfung. Gleichzeitig wird geprüft, ob 
das Baugespann richtig gestellt ist.

|2 Bei unvollständigen Gesuchen sowie Gesuchen 
mit offenkundigen materiellen Mängeln setzt 
die kommunale Baubehörde beziehungsweise 
die Fachstelle den Gesuchstellenden innert 
20 Tagen seit Eingang eine angemessene Frist 
zur Vervollständigung oder Verbesserung des 
Baugesuchs.

|3 Wird das Gesuch innert der angesetzten Frist 
nicht vervollständigt oder verbessert, gilt es als 
zurückgezogen.

Art. 45 Öffentliche Auflage, Einsprache

|1 Nach Abschluss der vorläufigen Prüfung legt 
die kommunale Baubehörde das Baugesuch 
beziehungsweise das BAB-Gesuch während 20 
Tagen in der Gemeinde öffentlich auf. Erfordert 
das Bauvorhaben eine UVP, wird gleichzeitig 
der UVB aufgelegt.

|2 Die Auflage des Baugesuchs wird im amtlichen 
Publikationsorgan der Gemeinde bekannt gege-
ben. Bei BAB-Gesuchen, Gesuchen mit UVP 
sowie Gesuchen mit Zusatzbewilligungen, die 
im Kantonsamtsblatt zu publizieren sind, ist die 
öffentliche Auflage gleichzeitig auch im Kanton-
samtsblatt bekannt zu geben.

|3 Die Publikation hat Angaben über die Bauherr-
schaft, den Standort des Bauvorhabens, die 
betroffenen Nutzungszonen und Bundesinven-
tare nach der Natur- und Heimatschutzgesetz-
gebung, die Auflagezeit, den Auflageort und die 
Einsprachemöglichkeit zu enthalten.

|4 Einsprachen sind während der Auflagefrist bei 
der Gemeinde einzureichen. Den Gesuchstel-
lenden ist Gelegenheit zu geben, zu Einsprachen 
innert 20 Tagen schriftlich Stellung zu nehmen.

Art. 46 Bauentscheid

|1 Nach Abschluss des Auflageverfahrens sowie 
Einholung notwendiger Stellungnahmen ande-
rer betroffener Behörden entscheidet die kom-
munale Baubehörde über das Baugesuch und 
allfällige Einsprachen und erlässt den Bauent-
scheid.

|2 Bauentscheide sind den Baugesuchstellenden 
und allfälligen Einsprechenden gleichzeitig zu 
eröffnen. Sie sind zu begründen, wenn Einspra-
chen oder Baugesuche abgewiesen werden.

|3 Bauentscheide sind innert eineinhalb Monaten 
seit Ablauf der öffentlichen Auflage zu eröffnen. 
Bei Bauvorhaben mit Einsprachen beträgt die 
Erledigungsfrist maximal drei und bei Bauvor-
haben mit UVP maximal fünf Monate.

Art. 47 BAB-Entscheid 1. Weiterleitung

|1 Nach Abschluss des Auflageverfahrens leitet die 
kommunale Baubehörde BAB-Gesuche, sofern 
sie die Voraussetzungen für eine Bewilligung 
als erfüllt betrachtet, umgehend in mindes-
tens drei Exemplaren mit allen Unterlagen und 
begründetem Antrag an die Fachstelle weiter. 
Gleichzeitig übermittelt sie der Fachstelle all-
fällige Einsprachen zusammen mit ihrer Stel-
lungnahme.

|2 BAB-Gesuche können bereits während der Auf-
lage an die Fachstelle weitergeleitet werden. 
Diesfalls orientiert die zuständige kommunale 
Baubehörde die Fachstelle umgehend über all-
fällige Einsprachen.

Art. 48 2. Anhörung, Bereinigung, Schiedsstelle

|1 Nach Eingang des Gesuchs holt die Fachstelle 
bei den betroffenen Stellen unter Ansetzung 
einer Erledigungsfrist die notwendigen Stel-
lungnahmen ein.

|2 Ist die Fachstelle mit den Stellungnahmen nicht 
einverstanden oder bestehen zwischen den 
Stellungnahmen Widersprüche, führt die Fach-
stelle mit den betroffenen Stellen ein Bereini-
gungsgespräch.

|3 Misslingt die Bereinigung, unterbreitet die 
Fachstelle den Konflikt der Schiedsstelle, wel-
che die Fachstelle anweist, wie zu entscheiden 
ist. Schiedsstelle ist das Departement.

Art. 49 3. Entscheid, Eröffnung

|1 Nach Vorliegen aller Unterlagen entscheidet die 
Fachstelle über das BAB-Gesuch und allfällige 
Einsprachen und erteilt, sofern die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind, die BAB-Bewilli-
gung. Andernfalls weist sie das BAB-Gesuch ab.

|2 Über BAB-Gesuche entscheidet die Fachstelle 
innert einem Monat seit Eingang der vollstän-
digen Baugesuchsakten. Bei Bauvorhaben, die 
eine verwaltungsinterne Vernehmlassung oder 
eine Zusatzbewilligung erfordern, beträgt die 
Erledigungsfrist maximal drei Monate. Bei Bau-
vorhaben mit Einsprachen, UVP oder besonders 
grossem Koordinationsbedarf beträgt die Erle-
digungsfrist maximal fünf Monate.

|3 BAB-Bewilligungen und allfällige Einspracheent-
scheide werden Gesuchstellenden und Einspre-
chenden von der kommunalen Baubehörde 
nach Eingang so rasch als möglich, spätestens 
innert zwei Wochen, zusammen mit der Bau-
bewilligung eröffnet.

|4 Die Kosten des BAB-Verfahrens werden in der 
BAB-Bewilligung in Rechnung gestellt.

Art. 49a 4. Verzicht auf Entscheidbegründung

|1 BAB-Verfügungen und allfällige Einspracheent-
scheide können den Parteien mit einer Kurzbe-
gründung eröffnet werden. Jede Partei kann 
innert 30 Tagen seit der Eröffnung bei der Fach-
stelle schriftlich einen vollständig begründe-
ten Entscheid verlangen. Verlangt keine Partei 
innert dieser Frist eine Begründung, erwächst 
der Entscheid in Rechtskraft.

|2 Die Parteien sind auf die Möglichkeit der Ent-
scheidbegründung und die Rechtsfolgen auf-
merksam zu machen.

|3 Verlangt eine Partei eine Begründung, wird der 
Entscheid schriftlich begründet und den Par-
teien in vollständiger Ausfertigung eröffnet. 
Die Rechtsmittelfristen beginnen mit dieser 
Zustellung zu laufen.

|4 Bei Verzicht auf einen vollständig begründeten 
Entscheid werden angemessen reduzierte Ver-
fahrenskosten erhoben.
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 1. Anwendungsfälle

|1 Das vereinfachte Baubewilligungsverfahren fin-
det auf untergeordnete Bauvorhaben Anwen-
dung, bei welchen mit keinen Einsprachen zu 
rechnen ist, wie insbesondere:

|1. geringfügige Projektänderungen bereits 
bewilligter Bauvorhaben; 

|2. bauliche Massnahmen, die nach aussen 
nicht in Erscheinung treten, zonenkonform 
sind und zu keinen Veränderungen bezüglich 
Verkehrsbelastung oder Ausnützung führen.

|2 Das vereinfachte Baubewilligungsverfahren 
findet überdies auf Bauvorhaben Anwendung, 
die gemäss Artikel 40 von der Baubewilligungs-
pflicht ausgenommen, jedoch gemäss kommu-
nalem Baugesetz dem vereinfachten Baubewil-
ligungsverfahren unterstellt sind.

Art. 51 2. Verfahren

|1 Gesuche und Gesuchsunterlagen können in ver-
einfachter Ausführung eingereicht werden. Auf 
das Baugespann und die öffentliche Auflage 
samt Publikation wird verzichtet.

|2 Gesuchstellende erhalten innert Monatsfrist 
seit Einreichung des Gesuchs einen Entscheid 
der kommunalen Baubehörde. Bei Bauvor-
haben, die neben der Baubewilligung eine 
BAB-Bewilligung erfordern, sind der Entscheid 
der kommunalen Baubehörde und der BAB-Ent-
scheid innert eineinhalb Monaten zu eröffnen. 
Der BAB-Entscheid ist innert zwei Wochen seit 
Eingang des Gesuchs bei der Fachstelle zu fäl-
len.

|3 Bauvorhaben, die lediglich einer kommunalen 
Baubewilligung bedürfen, gelten als bewilligt, 
sofern innert Monatsfrist seit Einreichung 
des Gesuchs kein anders lautender Entscheid 
ergeht.

|4 Im Übrigen gelten die Bestimmungen über das 
ordentliche Baubewilligungsverfahren.

Art. 52 Gesuche für koordinationsbedürftige 
Zusatzbewilligungen 1. Vorbereitung

|1 Das Departement führt im Einvernehmen mit 
den betroffenen Departementen eine Liste mit 
den zu koordinierenden Zusatzbewilligungen.

|2 In der Liste der koordinationsbedürftigen 
Zusatzbewilligungen werden jene Zusatzbe-
willigungen bezeichnet, bei denen die Gesu-
che in der Regel vor der Einreichung mit den 
betroffenen Fachbehörden vorabzuklären und 
zu bereinigen sind.

Art. 53 2. Einreichung, vorläufige Prüfung

|1 Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatz-
bewilligungen sind zusammen mit dem Bauge-
such, einem allfälligen BAB-Gesuch sowie allen 
für die Beurteilung notwendigen Unterlagen bei 
der Gemeinde einzureichen. Soweit Gesuchs-
formulare bestehen, sind diese zu verwenden.

|2 Die kommunale Baubehörde prüft eingehende 
Gesuche für Zusatzbewilligungen umgehend 
auf Vollständigkeit. Sie klärt insbesondere ab, 
ob für alle erforderlichen Zusatzbewilligun-
gen Gesuche mit den nötigen Formularen und 
Unterlagen vorliegen und die notwendigen 
Vorabklärungen erfolgt sind.

|3 Reichen Baugesuchstellende Gesuche für 
Zusatzbewilligungen direkt bei den für die 
Zusatzbewilligung zuständigen Behörden ein, 
leiten diese das Gesuch an die für die Koordi-
nation zuständige Behörde weiter, sofern das 
Gesuch ein baubewilligungspflichtiges Vorha-
ben betrifft und noch keine Baubewilligung 
vorliegt.

Art. 54 3. Öffentliche Auflage, Einsprache

|1 Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbe-
willigungen sind zusammen mit dem Baugesuch 
und einem allfälligen BAB-Gesuch öffentlich 
aufzulegen und auszuschreiben. In der Publika-
tion sind die Gesuche für Zusatzbewilligungen 
einzeln aufzuführen.

|2 Einsprachen gegen Gesuche für Zusatzbewil-
ligungen sind während der für das Baugesuch 
und BAB-Gesuch geltenden Auflagefrist bei der 
Gemeinde einzureichen.

|3 Im Übrigen gelten die Vorschriften über das 
Baubewilligungsverfahren.

Art. 55 Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen

|1 Bei Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen stellt 
die kommunale Baubehörde, sofern sie die 
Voraussetzungen für eine Baubewilligung als 
erfüllt betrachtet, Gesuche für Zusatzbewilli-
gungen nach Abschluss des Auflageverfahrens 
umgehend mit allen erforderlichen Unterlagen 
und allfälligen Einsprachen direkt den für die 
Zusatzbewilligung zuständigen Behörden zu.

|2 Die für die Zusatzbewilligung zuständigen 
Behörden übermitteln ihren Entscheid sowie 
einen allfälligen Einspracheentscheid direkt 
der Gemeinde. Die kommunale Baubehörde 
eröffnet Entscheide über Zusatzbewilligungen 
nach Überprüfung der inhaltlichen Abstimmung 
gleichzeitig mit dem Bauentscheid.

|3 Von der gleichzeitigen Eröffnung kann im Ein-
vernehmen der Parteien abgesehen werden, 
wenn alle Bewilligungen wenigstens in Aussicht 
gestellt und mit einem Vorbehalt zugunsten der 
jeweils anderen Bewilligungen versehen sind.

|4 Wird eine Zusatzbewilligung verweigert, weist 
die kommunale Baubehörde auch das Bauge-
such ab, sofern dieses nicht teilweise oder mit 
Nebenbestimmungen bewilligt werden kann.

Art. 56 Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen  
1. Überweisung, Einholung der Zusatzbe-
willigungen

|1 Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
leitet die kommunale Baubehörde, sofern 
sie die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Baubewilligung als erfüllt betrachtet, Gesuche 
für Zusatzbewilligungen zusammen mit dem 
BAB-Gesuch mit allen Unterlagen und begrün-
detem Antrag an die Fachstelle weiter. Gleich-
zeitig übermittelt sie der Fachstelle allfällige Ein-
sprachen zusammen mit ihrer Stellungnahme.

|2 Die Fachstelle holt, sofern sie die Voraussetzun-
gen für die Erteilung der BAB-Bewilligung als 
erfüllt betrachtet, bei der zuständigen Behörde 
unter Ansetzung einer Erledigungsfrist den Ent-
scheid über die Zusatzbewilligung und Einspra-
chen ein.

|3 Zusatzbewilligungen nach der Feuerpolizei- und 
Zivilschutzgesetzgebung sowie Bewilligungen 
für Anlagen mit wassergefährdenden Flüs-
sigkeiten nach der Gewässerschutzgesetzge-
bung holt die Gemeinde auch bei Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen direkt bei den dafür 
zuständigen Behörden ein.

Art. 57  2. Bereinigung, Schiedsstelle

|1 Erachtet die für eine Zusatzbewilligung zustän-
dige kantonale Fachbehörde die Voraussetzun-
gen für die Erteilung einer Zusatzbewilligung zu 
einem Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
für nicht gegeben, teilt sie dies der Fachstelle 
in einer vorläufigen Stellungnahme mit.

|2 Hält die Fachstelle die Voraussetzungen für die 
Erteilung der BAB-Bewilligung für erfüllt, führt 
sie mit der betreffenden Behörde ein Bereini-
gungsgespräch.

|3 Einigen sich die beteiligten Behörden auf Ertei-
lung der Zusatzbewilligung, wird diese den 
Parteien gemäss den nachfolgenden Artikeln 
eröffnet. Einigen sie sich auf eine Verweige-
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das BAB-Gesuch ab und eröffnet den Entscheid 
zusammen mit dem ablehnenden Entscheid 
über die Zusatzbewilligung den Parteien.

|4 Kommt keine Einigung zustande, unterbreitet 
die Fachstelle den Konflikt der Schiedsstelle. 
Schiedsstelle ist bei Konflikten mit Amtsstellen, 
die dem gleichen Departement unterstehen wie 
die Fachstelle, das Departement, ansonsten 
die Regierung.

Art. 58 3. Koordinierte Eröffnung der Entscheide

|1 Liegen alle Zusatzbewilligungen vor, übermittelt 
die Fachstelle diese zusammen mit der BAB-Be-
willigung der kommunalen Baubehörde, welche 
die Entscheide den Gesuchstellenden zusam-
men mit dem Bauentscheid eröffnet.

|2 Von der gleichzeitigen Eröffnung kann im Ein-
vernehmen der Parteien abgesehen werden, 
wenn alle Bewilligungen wenigstens in Aussicht 
gestellt und mit einem Vorbehalt zugunsten der 
jeweils anderen Bewilligungen versehen sind.

Art. 59 4. Gesamtentscheid

|1 Die Fachstelle erlässt einen Gesamtentscheid, 
wenn: 

|1. sie und die beteiligten Fachbehörden sich 
im konkreten Fall darauf geeinigt haben; 

|2. sie und die Fachbehörden dies generell für 
eine bestimmte Art von Zusatzbewilligun-
gen vereinbart haben, oder 

|3. Stellungnahmen von beschwerdeberech-
tigten Umweltorganisationen oder Einspra-
chen vorliegen. 

|2 Die Fachstelle teilt den Gesamtentscheid der 
kommunalen Baubehörde mit, die ihn den Par-
teien zusammen mit dem Bauentscheid eröff-
net.

Art. 60 Kontrolle der Bauausführung, Bauabnahme

|1 Die kommunale Baubehörde prüft die Ausfüh-
rung der Bauvorhaben auf ihre Übereinstim-
mung mit der Baubewilligung, der BAB-Be-
willigung und allfälligen Zusatzbewilligungen, 
soweit die Kontrollen nicht den für die Zusatz-
bewilligung zuständigen Behörden obliegen. Sie 
kontrolliert mindestens das Schnurgerüst und 
die Höhenfixpunkte. Anschlüsse an öffentliche 
Versorgungs- und Entsorgungsanlagen werden 
vor dem Eindecken kontrolliert.

|2 Die Bauherrschaft meldet der kommunalen 
Baubehörde unverzüglich die Bauvollendung. 
Diese führt die Bauabnahme durch. Bei Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen meldet die 
kommunale Baubehörde der Fachstelle, ob das 
ausgeführte Bauvorhaben der BAB-Bewilligung 
entspricht. Bei Abweichungen übermittelt sie 
der Fachstelle die Ausführungspläne.

|3 Die kommunale Baubehörde kann Private mit 
den Baukontrollen beauftragen.

|4 Wird ein Bauvorhaben ohne Baubewilligung 
in Angriff genommen oder abweichend von 
bewilligten Plänen oder Auflagen in der Bau-
bewilligung ausgeführt, verfügt die kommunale 
Baubehörde, in dringlichen Fällen eines ihrer 
Mitglieder oder der Vorsteher beziehungsweise 
die Vorsteherin des Bauamtes oder der Gemein-
deschreiber beziehungsweise die Gemeinde-
schreiberin, die Einstellung der Bauarbeiten. 
Gleichzeitig fordert die verfügende Behörde 
oder Amtsperson die Bauherrschaft zur Ein-
reichung eines nachträglichen Baugesuchs auf.

|5 Baueinstellungsverfügungen sind sofort voll-
streckbar.

Art. 61 Baurechtswidrige Zustände

|1 Bestehen Anzeichen für formell oder materiell 
baurechtswidrige Zustände, wird nach einer 
Vorankündigung eine nachträgliche Baukont-
rolle durchgeführt.

|2 Ergibt die Baukontrolle Anhaltspunkte für eine 
Verletzung von Bauvorschriften, fordert die 
kommunale Baubehörde die Betroffenen auf, 
ein nachträgliches Baugesuch einzureichen.

|3 Stellt die zuständige Behörde bei der Prüfung 
des nachträglichen Baugesuchs beziehungs-
weise BAB-Gesuchs eine Verletzung materieller 
Bauvorschriften fest, eröffnet sie ein Verfah-
ren auf Wiederherstellung des rechtmässigen 
Zustands und ein Bussverfahren.

Art. 61a Beschwerderecht der Umweltorganisa-
tionen

|1 Die Umweltorganisationen melden ihre Beteili-
gung am Verfahren schriftlich oder elektronisch 
mittels des von der Fachstelle zur Verfügung 
gestellten Anmeldeformulars an.

|2 Die Fachstelle gewährt den Organisationen 
Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Gesuche 
und gibt ihnen die Möglichkeit, bei BAB-Gesu-
chen innert 7 Tagen und bei Planungen innert 
20 Tagen seit dem Datum der Einsichtnahme 
eine schriftliche Stellungnahme einzureichen. 
Massgebend ist der Poststempel. Die Organi-
sationen tragen das Datum der Akteneinsicht 
in das Auflageformular ein.

|3 Die Fachstelle kann die Beteiligung der Organi-
sation auf einen Zeitraum nach Vorliegen allfäl-
liger Stellungnahmen oder Zusatzbewilligungen 
von Fachbehörden hinausschieben.


